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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Feurstein 
und Kollegen 

an den Bundesminister fur Finanzen 

betreffend Teilnahme VOll Vertretern des Finanzministeriums an Sitzungen der 
Landesstelle der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft 
in Vorarlberg 

Die Landesstellen-Ausschußsitzungen der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirt
schaft finden jährlich in der Regel zweimal statt. Zu diesen Sitzungen reisen regelmäßig zwei 
Personen aus Wien an; ein Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen und ein Vertreter 
des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales. Die Sitzung dauert meist weniger als zwei 
Stunden. Die lVlitwirkungsmöglichkeiten dieser beiden Vertreter sind bescheiden. Die Reise
kosten sowie der Arbeitsausfall der Bediensteten des Bundesministeriums fur Finanzen sowie 
des Bundesministeriums rur Arbeit und Soziales stehen in keinem Verhältnis zu diesen Mit
wirkungsmöglichkeiten. 

Sowohl das Bundesministerium fur Finanzen als auch das Bundesministerium fur Arbeit und 
Soziales haben Dienststellen und damit Bedienstete in Vorarlberg. Nach Ansicht des 
Anfragestellers sind diese Bediensteten der Finanzlandesdirektion sowie des Landesarbeits
amtes bzw. des Landesinvalidenamtes in jeder Weise befähigt, die Aufgaben des jeweiligen 
Ministeriums in den Landesstellen-Ausschußsitzungen der Sozialversicherungsanstalt der Ge
werblichen Wirtschaft wahrzunehmen. Dadurch könnte ein Einsparungseffekt sowie eine Ver
waltungsvereinfachung erzielt werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Bundesminister fur Finanzen folgende 

ANFRAGEN: 

1. Wie hoch waren die Reisekosten zu den Sitzungen der LandessteIlen-Ausschuß
sitzungen der Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen nach Vorarlberg sowie 
zu den entsprechenden Sitzungen in anderen Bundesländern in den Jahren 1992 und 
1993? 

2. Werden Sie in Zukunft Bedienstete der Finanzlandesdirektion Feldkirch mit der Wahr
nehmung dieser Aufgabe betrauen? 

3. Wenn ne.in, aus welchen Gründen wird eine solche Vorgangsweise von Ihnen abge-
lehnt?-'-- --..---- .. 
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